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    Amtsblatt  Nr. 7
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

38. Jahrgang | 31.  03.  2015

wünschen wir allen Einwohnern
der Gemeinden Bürgstadt, Neunkirchen und Eichenbühl !
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Vollzug der Weingesetze
- Abgabe für den Deutschen Weinfond 2015
- Abgabe nach Art. 1 Bayerisches Weinabsatzförderungsgesetz  
 (BayWeinAFöG) für 2013

Kürzlich wurden allen abgabepflichtigen Weinbaubetrieben die veranlagte Flä- 
che für oben genannte Abgaben mitgeteilt. Die Flächen beziehen sich auf den 
Stichtag 31.12.2014 und wurden von der Bayer. Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau übermittelt.

Es wird gebeten, die Fläche auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Bei Abweichun-
gen bitten wir um Rücksprache bei der Gemeindeverwaltung, Frau Schneider, Tel. 
09371/9738-29 bis spätestens 30. April 2015.

Die jeweiligen Beträge werden Anfang Juni abgebucht bzw. in Rechnung gestellt.

Bürgstadt, März 2015              gez. Grün
MARKT BÜRGSTADT                          1. Bürgermeister

*  *  *

Standesamtliche Mitteilungen
Geburt
06.03. Vincent Marius Rüttiger, Sohn von Thomas Michael
 Huber und Jutta Christiane Rüttiger, Neunkirchen,
 Im Knappengrund 15

Sterbefall
10.03. Waldemar Bruno Otto Weiher, Bürgstadt, Am Bischof 14, 94 Jahre 

 

Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

*  *  *
 

 Rathaus Bürgstadt
 Öffnungszeiten des Bürgerbüros:
 Montag - Freitag  ..............................................   8.00 - 12.00 Uhr
 Montag .............................................................. 13.00 - 18.00 Uhr
 Mittwoch  ........................................................... 13.00 - 16.00 Uhr

sowie Montag - Donnerstag von 12.00 - 13.00 Uhr (nach Terminvereinbarung!)
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Jagdgenossenschaft Richelbach

EINLADUNG
Die Jagdgenossenschaft Richelbach hält am

Mittwoch, den 8. April 2015, um 20.00 Uhr
im Sportheim Richelbach

eine nichtöffentliche Versammlung ab,
zu der jeder Jagdgenosse herzlich eingeladen ist.

Tagesordnung: 1.  Begrüßung
 2.  Bericht des Jagdvorstehers
 3. Bericht des Kassiers
 4.  Entlastung der Vorstandschaft
 5. Verwendung des Jagdpachtes
 6.  Verschiedenes
 7. Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Gemein-
schaftsjagdrevieres bejagbare Grundstücke hat.
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in seinem 
Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen bevoll-
mächtigten, volljährigen und derselben Jagdgenossenschaft angehörenden 
Jagdgenossen vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich.

Richelbach, den 18. März 2015                                          gez. Egid Hennig
Jagdgenossenschaft Richelbach                                 Jagdvorsteher

Suche
Grundstück/Wiese

zu kaufen
(Zustand unwesentlich)

Tel. 0 93 71 / 2116

Suche für dieses Jahr
1000 m2 Ackerfläche in Bürgstadt

zum Kartoffelanbau.

Udo Barth, Tel. 09371 6694 990

Christian Neuberger
Unterer Steffleinsgraben 1b
D-63927 Bürgstadt

Mobil: 01 57 / 87 84 78 75
chrissi_neuberger@web.de

c Holzböden
c Laminate
c Türen
c Decken
c Terrassen
c Holztisch-Aufarbeitung
c Renovierungen
c Montagearbeiten
c Weiteres auf Anfrage

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de
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Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl: Montag 19:30 Uhr
Miltenberg: Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach: Montag und Donnerstag 19:00 Uhr
Kleinheubach:Dienstag 19:00 Uhr

Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir bieten Ihnen:

Ausbildung in allen Klassen
optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

Mitat Sokoli · Ringstraße 33 · 63927 Bürgstadt · sokoli.parkett@googlemail.com

Umweltschonende Systeme!

Kurzfristig und kostengünstig!Sokoli Parkett
Die Perfektion aus Holz.

Verlegen & Renovieren
Parkett
Laminat
Teppichböden
����������������
����������������
Versiegelung

Dielen
Korkböden
PVC-Böden
Terrassendielen
Andere Arbeiten
auf Anfrage

01 62 / 4 02 88 76
0 93 71 / 66 88 80

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de

Sie finden uns
in der Eichenbühler Str. 83
63927 Bürgstadt
(neben Autohaus Erftal)

Sparkassen-Baupreis geht nach Bürgstadt
Zum zweiten Mal hat die Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Miltenberg-
Obernburg den Sparkassen-Baupreis verliehen. Ziel des Baupreises ist es, die 
Lebensqualität im Landkreis zu fördern. Der Preis setzt die Tradition des bishe-
rigen Denkmalpreises und des Förderpreises „Neues Leben im alten Ort“ fort. 
Neben dem Erhalt von Baudenkmälern und der Belebung von Ortskernen wer-
den mit dem aktuellen Preis nun auch besonders pfiffige Lösungen im Bereich 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energie gewürdigt.

Einen der Baupreise erhielten Thomas und Andreas Leeger für den Neubau 
eines Gewerbegebäudes in der Miltenberger Straße in Bürgstadt. In ihrer Wür-
digung schreibt die unabhängige Jury:  „Überzeugend ist das Gesamtkonzept 
dieses Gewerbegebäudes mit seinem unerwartet hohen Maß an Qualität und 
Gestaltung und einer zukunftsweisenden Arbeitsumgebung.“ Auch das Ener-
giekonzept des Gebäudes überzeugte.

Urkunden und Plaketten wurden überreicht von Landrat Jens Marco Scherf und 
Sparkassen-Vorstandsmitglied Philipp Ehni. Die fachliche Laudatio übernahm 
Dr. Martin Brandl vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

 

Auf dem Foto von links: Landrat Jens Marco Scherf, Sparkassen-Geschäftsstellenleiter Rainer 
Streun, Preisträger Andreas Leeger, Architekt Stephen Knapp, Bürgermeister Thomas Grün und 
Sparkassen-Vorstandsmitglied Philipp Ehni
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Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 21.04.2015, um 19.30 Uhr im Rathaus

Neunkirchen:  Donnerstag, 09.04.2015, um 19.30 Uhr
     mit Bürgerfragestunde    
     im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal
     - am Nachmittag Außendienststunden
      zu den bekannten Zeiten

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im 
Rathaus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden 
im Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht. Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen öffent-
lichen Sitzungen nachgelesen werden.

MÄNNERCAMP EXTREM
vom 7. –  10. April 2015

An vier Tagen, jeweils von 20.00 – 21.30 Uhr, ist Sport angesagt.

Bei Tabata, Handball, Fitness in der Sporthalle und Geocaching mit 
Pilssuche könnt ihr beweisen, was in euch steckt.

Mitgliedern des TVB steht dieses Programm kostenlos zur
Verfügung. Nichtmitglieder sind mit 15 Euro dabei.

Mehr Infos und Anmeldung bei Thomas Schmitt
Tel. 09371/90306 oder über maennercamp@t-online.de

Turnverein Bürgstadt 1885 e.V.

1/3 VR-FestGeld mit  Zinsen p.a., Laufzeit 6 Monate  2,00 %

2/3 Sach- und/oder Substanzwerte in ausgewählte Fonds von

Union Investment

Raiffeisen-Volksbank
Miltenberg eG

Diese Werbemitteilung stellt keine Beratung im Sinne des WpHG dar und kann ein Beratungsgespräch nicht er-
setzen. Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in unserer Bank. Bei den Fonds fällt
ein Ausgabeaufschlag von 4 % oder 5 % an. Das Angebot ist freibleibend gültig bis 27.04.2015.

 VR-KombiAnlage
Gestalten Sie Ihre persönliche Vermögensstruktur und

Sieinvestieren  clever: Mit unserer .

Mindestanlagebetrag: 15.000 €

www.rvbmil.de
Telefon 09371 504-0

* “Top-Fondsgesellschaft” gemäß Wirtschaftszeitschrift „Capital“ (zum zwölften Mal in Folge), sowie
   „Top Multi Asset Manager“ gemäß FERI EuroRating Awards vom 25.11.2014 (Höchstnote 5 Sterne).

„Sachwerte.“

„Substanzwerte.“

*



10 11

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen

Sterbefall
16.03. Berta Luise Ott, geb. Gehrig, Pfohlbacher Straße 1,
 GT Riedern, 83 Jahre

*  *  *

GEMEINDE EICHENBÜHL – Anmeldung von Hunden

Wir weisen darauf hin, dass das Halten eines über vier Monate 
alten Hundes im Gemeindegebiet bei der Gemeindeverwaltung 
angemeldet werden muss.

Wir bitten alle Hundehalter, die ihre Tiere noch nicht angemeldet haben, dies 
bis spätestens 10. April 2015 nachzuholen. Anmeldeformulare sind im Rathaus 
(Kämmerei) und als Download unter www.eichenbuehl.de erhältlich.

*  *  *

     Gaststätte »Zum Hufeisen«
     Dorfstraße 8, 63928 Windischbuchen
     Telefon: 0 93 78 / 464
     Inhaber: Werner Reichert

Unser Angebot:
Gutbürgerliche Küche und Hausmacher Spezialitäten
Fränkische Spezialitäten aus dem Altmühltal
und verschiedene Pizzen - auch zum Mitnehmen!

Täglich ab 14 Uhr, an Sonn- u. Feiertagen ab 10 Uhr geöffnet (Dienstag Ruhetag)
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(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen  
(Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach 
Art. 17 Abs. 2  BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhängig von 
dieser Satzung geltend gemacht.

§ 2
Schuldner

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes 
nach Art.28 Abs.3 BayFwG.

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in An-
spruch genommen hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Be-
scheides zur Zahlung fällig.

§ 4
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistun-
gen gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Eichenbühl vom 01.04.1999 sowie 
die Anlage I vom 01.01.2002 außer Kraft.

Eichenbühl, den 23.03.2015                                                                gez. Günther Winkler 
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

 

 

 

GEMEINDE EICHENBÜHL
Neuerlass der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für 
Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehren 
der Gemeinde Eichenbühl sowie Änderung der Anlage I der Sat-
zung – Verzeichnis der Pauschalsätze

Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 18.03.2015 die Satzung 
über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der ge-
meindlichen Feuerwehren der Gemeinde Eichenbühl aus redaktionellen Gründen 
neu erlassen und das Verzeichnis der Pauschalsätze (Anlage I) hierzu geändert:

Die Gemeinde Eichenbühl erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehr-
gesetzt (BayFwG) folgende

SATZUNG
§ 1

Aufwendungs- und Kostenersatz

(1) Die Gemeinde Eichenbühl erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Auf-
wendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistun-
gen ihrer Feuerwehren, insbesondere für

 1.  Einsätze,
 2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
 3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.

 Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerech-
net. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung 
von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.

 Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden der Feuerwehr.

(2)   Die Gemeinde Eichenbühl erhebt Kostensatz für die Inanspruchnahme ihrer 
Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):

 1.  Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuer-
wehren gehören,

 2.  Überlassung von Geräten und Material zum Gebrauch oder Verbrauch,

 Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pau-
schalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwen-
dungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in An-
lehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. 
Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.
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IV.  Arbeitsstundenkosten

 1.   Arbeitsstunden für einen Geräteeinsatz werden nur dann verrechnet, 
wenn das Gerät nicht ohnehin zur feuerwehrtechnischen Beladung des 
eingesetzten Fahrzeuges gehört und die Verwendung demnach bereits 
mit dessen Ausrückstundengebühr abgegolten ist.

 2.  Je angefangene Arbeitsstunde werden für die Dauer des Arbeitseinsatzes 
des Gerätes berechnet für:

  a)  eine Schere/Spreizer/Brennschneidegerät .......................................... 5,00 €
  b)  eine Tragkraftspritze ...................................................................................17,00 €
  c)  eine elektrische Tauchpumpe .................................................................10,00 €
  d)  ein schweres Atemschutzgerät ..............................................................21,00 €
  e)  eine Kettensäge ...........................................................................................10,00 €
  f )  eine Länge Druckschlauch ......................................................................... 4,00 €
  g)  ein Stromaggregat ......................................................................................11,00 €
  h)  einen Halogenscheinwerfer ...................................................................... 5,00 €
  i)  einen Handscheinwerfer ............................................................................. 2,50 €

  In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, während-
dessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist.

V. Geräteüberlassungsgebühren

 Für die Überlassung von Geräten oder Ausrüstungsgegenständen werden 
die Geräteüberlassungsgebühren je Tag berechnet, auch für nur angefange-
ne Tage. Sie betragen je Tag für

 1.  einen Feuerlöscher .............................................................................................18,00 €
 2.  eine wasserführende Armatur ......................................................................... 2,00 €
 3.  ein Schnellkupplungsrohr ................................................................................. 0,50 €
 4.  eine Länge Druckschlauch A – B – C .............................................................. 5,00 €

Anlage 1 
zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 
für Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehren 
der Gemeinde Eichenbühl

Verzeichnis der Pauschalsätze 
für Pflichtleistungen und für freiwillige Leistungen 

der gemeindlichen Feuerwehren

I. Streckenkosten
 Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke 
 für

 1.  ein Löschfahrzeug (LF 16)  ....................................................................................7,94 €
 2.  ein Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) ....................................................................6,18 €
 3.  ein Löschgruppenfahrzeug (LF 8) ......................................................................6,10 €
 4.  ein Versorgungs-LKW (GW-L1) ............................................................................3,80 €
 5.  ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) ...........................................................................3,17 €
 6.  Einsatzleitwagen oder PKW ..................................................................................3,17 €
 7.  Mannschaftstransportwagen (MTW) ................................................................2,80 €

II. Ausrückstundenkosten
 Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen 

die ganzen Ausrückkosten erhoben. Die Ausrückkosten betragen – berechnet 
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeit-
punkt des Wiedereinrückens – je Stunde für

 1.  ein Löschfahrzeug (LF 16)  ...............................................................................143,15 €
 2.  ein Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) ................................................................. 98,99 €
 3.  ein Löschgruppenfahrzeug (LF 8) .................................................................102,05 €
 4.  ein Versorgungs-LKW (GW-L1) ......................................................................... 36,42 €
 5.  ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) ........................................................................ 27,94 €
 6.  Einsatzleitwagen oder PKW ............................................................................... 27,94 €
 7.  Mannschaftstransportwagen (MTW) ............................................................. 23,25 €

III.   Personalgebühren
 Personalkosten werden nach Ausrückstunden berechnet. Dabei ist der 

Zeitraum  vom Ausrücken aus dem Feuerwehrhaus bis zum Wiedereinrücken 
anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, 
im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben je

 1.  Feuerwehrdienstleistender ............................................................................... 24,00 €
 2.  Feuerwehrdienstleistenden bei Sicherheitswachen 
      (Veranstaltungen) ................................................................................................. 13,70 €
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VI.  Pauschalgebühren
 1.  Türe öffnen ............................................................................................................21,00 €
 2.  jedes weitere Öffnen einer Türe ....................................................................... 5,00 €
 3.  Wespennest entfernen ......................................................................................50,00 €
 4.  Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen ..................................................... 500,00 €

VII.  Instandsetzungs- und Prüfungsgebühren
 1.  Druckschlauch waschen, prüfen und trocknen ......................................... 7,00 €
 2.  Saugschlauch waschen, prüfen und trocknen ........................................... 5,00 €
 3.  Instandsetzungsgebühren für Pressluftatmer 
      nach Rechnungsstellung der Atemschutzwerkstatt
 4.  Füllen von Pressluftflaschen ......................................................   siehe unter Nr. 3
 5.  Instandsetzung von Atemschutzanschlüssen  .......................siehe unter Nr. 3
 6.  Füllen und Instandsetzen von Feuerlöschern .........  nach Selbstkostenpreis
 7.  Reinigen von übrigen Geräten ....................................................je nach Aufwand

VIII.  Verbrauchsgebühren
 Ölbindemittel, Löschpulver, Schaummittel, Kunststoff-
 planen oder sonstiges Verbrauchsmaterial ......................nach Selbstkostenpreis

Grundgebühren werden für Pflichtleistungen gem. § 1 der Satzung nicht erhoben.

Eichenbühl, den 23.03.2015                                                                gez. Günther Winkler 
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

*  *  *
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Gutsausschank
Ostermontag – 19. April 2015

täglich ab 12 Uhr.

Fränkische Köstlichkeiten
aus Küche und Keller.

Auf Ihren Besuch freut sich

Fam. Stich, Bürgstadt
Freudenberger Straße 73

Blutspendedienst
des Bayerischen
Roten Kreuzes

Nächster Blutspendetermin:

Mittwoch, 15. April 2015
von 17.00 – 20.00 Uhr

BÜRGSTADT
Bürgerzentrum Mittelmühle
Am Mühlgraben 1

Bitte bringen Sie zu jeder Spende 
unbedingt Ihren Blutspenderpass mit, 
zumindest aber einen Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein). 

Bitte unbedingt den Spendeabstand 
von 56 Tagen einhalten!!

Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Das Landratsamt Miltenberg informiert:

Sommeröffnungszeiten des Wertstoffhofes
der Müllumladestation Erlenbach 

Auch in diesem Jahr  führen wir die verlängerten Öffnungszeiten während des 
Sommers fort. Damit wollen wir die Anliefermöglichkeiten für Berufstätige verbes-
sern und hoffen, die Wartezeit für unsere Kunden zu verkürzen.

Während der Sommerzeit hat der Wertstoffhof der Müllumladestation donnerstags 
und freitags bis 18.00 Uhr (statt bisher 16.00 Uhr) geöffnet. 

Die verlängerten Öffnungszeiten gelten nicht für die Müllumschlaghalle sowie die 
Kreismülldeponie Guggenberg. Während der verlängerten Öffnungszeiten können 
also nur sogenannte Kleinanlieferer ihre Abfälle, selbstverständlich wie immer un-
ter Angabe ihrer Objektnummer, entsorgen. Für gewerbliche Anlieferungen gelten 
die bisherigen Öffnungszeiten.

  Die verlängerten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
 bei der Müllumladestation:

 Montag:    8.00 bis 16.00 Uhr Donnerstag:   8.00 bis 18.00 Uhr
 Dienstag:  8.00 bis 16.00 Uhr Freitag:          8.00 bis 18.00 Uhr
 Mittwoch:  8.00 bis 16.00 Uhr Samstag:       8.00 bis 14.00 Uhr
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Danke!
Für die vielen Glückwünsche

Geschenke und Anrufe anlässlich
meines

85. Geburtstages
möchte ich mich bei

allen Gratulanten recht herzlich 
bedanken.

Julia Lutz
Richelbach,

im Februar 2015

Die Fahrschule
Manfred Helmstetter

bietet:

kostengünstige, freundliche, kompetente

Führerscheinausbildung 
in allen Klassen.

Beratung und Anmeldung:
jeweils Dienstag und Donnerstag

ab 18 Uhr
in der Fahrschule Manfred Helmstetter

Martinsgasse 2, Bürgstadt.

Tel. 0 93 72 / 949 006 
Auto:  01 71 – 46  49 365

Gutschein vorlegen 
– ein Tag kostenlos!Vielen Betroffenen ist es noch nicht bekannt: 

���� ��������������� ������� ���� �������������-
����� ������� ������������ ����������� ���� ����-
������ ���� ������ ������������ ��� ������ �������
�������� ���� ��������� ������� ��� ������ �����-
������� ���� ��� ��� �������� ����� �����������-
���� ���� ����� ����������� ����� �����������
����� ���������� �������� �������� �������� ����
����������������������������������������������������
�������� ��������������� ������� ��������� ���� ����
������������������������������������

��������� ������� ����� ���� ������ ���� ����
������������ ����������������� ������������
����������������������������� ���������������-
������������������������������������������-
������ ������������� ������ ��� ������ �����������
�����������������������

���� ������ ������������� ��������� ������� �����
�������������������������������������������������
��������������������������������

– Anzeige –

Haben Sie Geld zu verschenken? 
���������������������������������

Mehr Lebensqualität!
Die Johanniter-Tagespflege.

Lernen Sie die Johanniter-Tagespflege in 
Miltenberg kennen. Montag bis Freitag von 
8 bis 17 Uhr. 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Info-Telefon: 
09371 9526-11

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff – Getrennte Samm-
lung von Hartkunststoffen

Der Landkreis Miltenberg hat die getrennte Sammlung von Hartkunststoffen 
(Produkte aus Polyethylen PE und aus Polypropylen PP) auf den Werstoffhöfen 
in Erlenbach und Guggenberg eingeführt, um diese der stofflichen Verwertung 
zuzuführen. Das ist nicht nur im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, sondern 
bereitet auch auf kommende gesetzliche Getrennthaltungspflichten vor. PE und 
PP sind Wertstoffe, die sich hervorragend mischen und recyceln lassen. Durch 
die getrennte und sortenreine Sammlung dieser Hartkunststoffe wird eine 
hochwertige Wiederverwertung möglich.

Was wird gesammelt? Produkte aus PE oder PP, wie zum Beispiel Gartenmöbel, 
Schüsseln, Haushaltswannen.

Was wird nicht gesondert gesammelt? Produkte aus PVC, Polyamid PA, Poly-
styrol PS und Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS stören den Verwertungsprozess. 
Als Beispiel seien genannt: Auto- oder Computerteile, Schläuche, Teppichreste 
(siehe dazu das Merkblatt unter www.landkreis-miltenberg.de/Natur & Umwelt/
Abfallwirtschaft/Merkblätter). 

Wie erfolgt der Recyclingprozeß? Nach der Zerkleinerung in einem Shredder 
gelangen die Kunststoffteile in eine kombinierte Wasch- und Trennanlage, die 
für eine sortenreine Trennung des Materials sorgt. Andere Kunststoffarten als 
PE und PP sowie Restanhaftungen von Störstoffen werden ausgeschleust. Das 
gewaschene Mahlgut wird getrocknet und nach Farben sortiert. Danach erfolgt 
die Verarbeitung zu Regranulat. In diesem Verfahrensschritt wird das Material 
verdichtet, bei 180 bis 240 Grad aufgeschmolzen, ggf. mit Zuschlagstoffen ver-
mischt, verknetet, filtriert, unter Vakuum entgast, homogenisiert und schließlich 
in die typische Körnchenform gebracht. Die so erzeugten Regranulate weisen 
eine hohe Qualität auf und können problemlos zu hochwertigen Endprodukten 
weiterverarbeitet werden.

Untersuchungen haben ergeben, dass jede Tonne Recyclingkunststoff, die an-
statt vergleichbarer Neuware zum Einsatz kommt, zwischen 1,45 und 3,22 Ton-
nen klimarelevante Treibhausgase in Form von CO2-Äquivalenten vermeidet. 
Kunststoffrecycling heißt nicht nur Ressourcenschonung, sondern auch Vermei-
dung klimarelevanter Emissionen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Vieth, Tel. 09371/501384.

Umwelt geht uns alle an!
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Wir bauen Ihr neues Bad.
Sauber, pünktlich, zum Festpreis!

Wir bauen Ihr neues Bad.
Sauber, pünktlich, zum Festpreis!

Neue Bäder von A-Z
über 700m² große Badausstellung!

63927 Bürgstadt

Friedenstraße 14

Telefon 09371 / 660 444
www.leibfried.de

 Ab sofort in Eichenbühl:

Termine nach Vereinbarung
unter Tel.: 0151 – 270 63 170

Weitere Informationen und Angebote auf
www.nagelkunstundairbrush.jimdo.com

c Arbeitnehmern
c Rentnern
c Beamten
erstellen wir im Rahmen
einer Mitgliedschaft die

Einkommen-
steuererklärung
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbst-
ständiger Arbeit. Die Nebeneinnahmen aus Über- 
schusseinkünften (z. B. Vermietung) dürfen die 
Einnahmegrenze von insgesamt 13.000,- € bzw. 
26.000,- € bei Zusammenveranlagung nicht 
übersteigen.

BERATUNGSSTELLEN:
c  Umpfenbach
 Odenwaldstraße 8, = 0  93  78  /  90  84  04
c  Miltenberg
 Brückenstraße 12, = 0  93  71 / 9  91  20

raimund.ott@vlh.de z www.vlh.de / bst / 8051

Termine nach
tel. Vereinbarung
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Jetzt beginnt wieder die Reisezeit
Ist Ihr Personalausweis/Reisepass noch gültig?
Mit dem Frühjahr beginnt auch wieder die Reisezeit. Bitte vergessen Sie 
bei Ihren Reisevorbereitungen nicht Ihre Ausweispapiere (Kinderreise-
pass, Personalausweis, Reisepass) auf ihre Gültigkeit zu prüfen.

Gebühren:

Reisepass für Personen
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben .............................37,50 €
(Gültigkeit: 6 Jahre)

Reisepass für Personen
die das 24. Lebensjahr vollendet haben ...............................................59,00 €
(Gültigkeit: 10 Jahre)

vorläufiger Reisepass
(Gültigkeit: 1 Jahr) ................................................................................26,00 €

Personalausweis für Personen
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ............................ 22,80 €
(Gültigkeit: Regelung wie bei Reisepässen)

Personalausweis für Personen
die das 24. Lebensjahr vollendet haben .............................................. 28,80 €
(Gültigkeit: Regelung wie bei Reisepässen)

vorläufiger Personalausweis
(Gültigkeit: 3 Monate) ...........................................................................10,00 €

Neuausstellung Kinderreisepass
(bis zum 12. Lebensjahr) ......................................................................13,00 €

Verlängerung Kinderreisepass
(bis zum 12. Lebensjahr) ........................................................................6,00 €

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Verlängerungen können nur vorgenommen 
werden, wenn der Kinderreisepass seine Gültigkeit noch nicht verloren hat. 

Informieren Sie sich schon vor Ihrer Reise, welches Ausweisdokument für die 
Einreise in Ihr Urlaubsland benötigt wird. Diese Infos finden Sie unter www.
auswaertiges-amt.de oder wenden Sie sich an Ihr zuständiges Passamt bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott (9738 -17), Frau Gümperlein 
(9738 -19) und Frau Reinhart (9738 -31) bzw. an die Gemeinde Eichenbühl, 
Frau Ühlein (9720-13) und Frau Keyros (9720-14).

Ihr Passamt 
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Wir gratulieren
     recht herzlich!
Bürgstadt
04.04. Frau Margot Meyer, Martinsgasse 17 zum 83. Geburtstag
06.04. Frau Rita Breunig, Jahnstraße 8 zum 79. Geburtstag
11.04. Frau Emilie Herrmann, Schubertstraße 10 zum 72. Geburtstag
12.04. Herrn Arnulf Brand, Lönsstraße 8 zum 75. Geburtstag
15.04. Herrn Franz Schmidt, Am Mühlgraben 1 zum 70. Geburtstag
15.04. Frau Mathilde Gehrlich, Große Maingasse 6 zum 88. Geburtstag
16.04. Herrn Helmut Berberich, Trieb 18 zum 79. Geburtstag
17.04. Herrn Waldemar Kalbfleisch, Josef-Ullrich-Straße 9 zum 78. Geburtstag

Neunkirchen
03.04. Frau Beate Zeitler, Richelbacher Str. 8, Umpfenbach zum 80. Geburtstag
08.04. Frau Elisabeth Weimer, Odenwaldstraße 18,
 Umpfenbach zum 86. Geburtstag
09.04. Herrn Edgar Ditter, Schloßstraße 13, Umpfenbach zum 74. Geburtstag
09.04. Frau Inge Schidlo, Im Knappengrund 35 zum 76. Geburtstag
10.04. Herrn Josef Scheurich, Heumahdsweg 2, Richelbach zum 72. Geburtstag
10.04. Herrn Konrad Scheurich, Sportplatzstraße 30,
 Richelbach zum 72. Geburtstag
11.04. Herrn Ludwig Scheurich, Johannisstraße 8,
 Richelbach zum 78. Geburtstag
15.04. Frau Gisela Weissenbäck, Im Knappengrund 15 zum 79. Geburtstag
15.04. Frau Johanna Rösner, Bischof-Schlör-Straße 12,
 Richelbach zum 81. Geburtstag

Für die vielen Glückwünsche, Geschenke,
persönlichen Besuche und Anrufe

anlässlich meines

90. Geburtstages
möchte ich mich bei allen Gratulanten

bedanken.

Hermann Berberich

Herzlichen
Dank

Neunkirchen, im März 2015

Bekanntmachung

Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen 

Nach dem Meldegesetz dürfen von den Kommunen Alters- und Ehejubiläen, 
Namen, akademische Grade, Anschrift, Tag und Art des Jubiläums 
veröffentlicht und diese Daten auch an Presse und Rundfunk weitergegeben 
werden. Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl 
veröffentlichen Ehejubiläen ab silberner Hochzeit sowie die Geburtstage ab  
70 Jahre. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Betroffene einer Veröffentlichung 
nicht einwilligt. 

Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen, dass Ihr Geburtsdatum 
oder Ihr Ehejubiläum nicht bekannt gemacht wird, bitten wir Sie, dies der 
Verwaltungsgemeinschaft Erftal oder der Gemeinde Eichenbühl mitzuteilen.
Dies gilt bis zum Widerruf durch Sie. 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vor- und Zuname(n): _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________ 

� Ich bin mit der Veröffentlichung meines Geburtstages  
 nicht einverstanden. Ich bin am ______________ geboren. 

� Wir sind mit der Veröffentlichung unseres Ehejubiläums der 
 silbernen/goldenen Hochzeit, am ______________ nicht einverstanden. 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

_____________________ , den _______________________ 

(Unterschriften)

Bitte ausschneiden und bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal bzw. bei 
der Gemeinde Eichenbühl abgeben. 

Bekanntmachung

Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen 

Nach dem Meldegesetz dürfen von den Kommunen Alters- und Ehejubiläen, 
Namen, akademische Grade, Anschrift, Tag und Art des Jubiläums 
veröffentlicht und diese Daten auch an Presse und Rundfunk weitergegeben 
werden. Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl 
veröffentlichen Ehejubiläen ab silberner Hochzeit sowie die Geburtstage ab  
70 Jahre. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Betroffene einer Veröffentlichung 
nicht einwilligt. 

Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen, dass Ihr Geburtsdatum 
oder Ihr Ehejubiläum nicht bekannt gemacht wird, bitten wir Sie, dies der 
Verwaltungsgemeinschaft Erftal oder der Gemeinde Eichenbühl mitzuteilen.
Dies gilt bis zum Widerruf durch Sie. 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vor- und Zuname(n): _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________ 

� Ich bin mit der Veröffentlichung meines Geburtstages  
 nicht einverstanden. Ich bin am ______________ geboren. 

� Wir sind mit der Veröffentlichung unseres Ehejubiläums der 
 silbernen/goldenen Hochzeit, am ______________ nicht einverstanden. 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

_____________________ , den _______________________ 

(Unterschriften)

Bitte ausschneiden und bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal bzw. bei 
der Gemeinde Eichenbühl abgeben. 

Bekanntmachung

Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen 

Nach dem Meldegesetz dürfen von den Kommunen Alters- und Ehejubiläen, 
Namen, akademische Grade, Anschrift, Tag und Art des Jubiläums 
veröffentlicht und diese Daten auch an Presse und Rundfunk weitergegeben 
werden. Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl 
veröffentlichen Ehejubiläen ab silberner Hochzeit sowie die Geburtstage ab  
70 Jahre. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Betroffene einer Veröffentlichung 
nicht einwilligt. 

Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen, dass Ihr Geburtsdatum 
oder Ihr Ehejubiläum nicht bekannt gemacht wird, bitten wir Sie, dies der 
Verwaltungsgemeinschaft Erftal oder der Gemeinde Eichenbühl mitzuteilen.
Dies gilt bis zum Widerruf durch Sie. 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vor- und Zuname(n): _____________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________ 

� Ich bin mit der Veröffentlichung meines Geburtstages  
 nicht einverstanden. Ich bin am ______________ geboren. 

� Wir sind mit der Veröffentlichung unseres Ehejubiläums der 
 silbernen/goldenen Hochzeit, am ______________ nicht einverstanden. 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

_____________________ , den _______________________ 

(Unterschriften)

Bitte ausschneiden und bei der Verwaltungsgemeinschaft Erftal bzw. bei 
der Gemeinde Eichenbühl abgeben. 
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  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!
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Wir gratulieren
     recht herzlich!
Eichenbühl
31.03. Herrn Josef Reinhart, Hauptstraße 50 zum 75. Geburtstag
31.03. Herrn Roman Höring, Bürgstadter Straße 12 zum 83. Geburtstag
01.04. Herrn Mehmet Nayir, Hauptstraße 72 zum 72. Geburtstag
01.04. Herrn Edwin Grimm, Hauptstraße 161 A zum 78. Geburtstag
02.04. Herrn Siegfried Stefani, Feldtorgasse 13 zum 70. Geburtstag
04.04. Herrn Günther Möslein, Riederner Straße 9,
 Pfohlbach zum 74. Geburtstag
07.04. Herrn Werner Emrich, Im Tannenschlag 33,
 Heppdiel zum 75. Geburtstag
08.04. Herrn Bruno Ott, Im Tannenschlag 22, Heppdiel zum 87. Geburtstag 
10.04. Frau Elfriede Bundschuh, Forsthausstraße 20,
 Riedern  zum 75. Geburtstag 
10.04. Frau Maria Winkler, Hauptstraße 39 zum 90. Geburtstag 
12.04. Herrn Albert Neuberger, Miltenberger Straße 7 zum 84. Geburtstag
13.04. Herrn Gerhard Dümig, Bürgstadter Straße 8 zum 79. Geburtstag
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 Bitte beachten:
 Gegenstände und Materialien, die die Altholzabfuhr zurücklässt, müssen unverzüglich zurück-  
 genommen werden. Widerrechtliche Ab fallablagerungen, auch auf dem Gehweg, verursachen   
 vermeidbare Gefahrenstellen und können auch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, wenn sie  
 den Verkehr behindern.

 Die Altholzteile sollen folgende Abmessungen nicht überschreiten:      
 2 m Länge, 1m Durchmesser und 50 kg Gewicht.

 Die Abfuhr erfolgt nur in haushaltsüblicher Menge (maximal 5m3).

Gegenstände, die kein Hausrat sind (z. B. Pfosten, Pergolen, Gartenzäune, Türen oder Fenster), 
zählen nicht zum Altholz aus Sperrmüll und werden nicht mitgenommen. Sie können diese Altholz- 

 teile jedoch auf der Müllumladestation und der Kreismülldeponie selbst abgeben. Die aktuellen  
  Gebühren sind den Wertstoffhof-Richtlinien zu entnehmen.

Größere Mengen Altholz können auf das Kundenkontingent des Landkreises Miltenberg zum 
 günstigen Preis von 10,00 €/t direkt beim Biomasse-Heizkraftwerk der AWN in Buchen angeliefert  

  werden. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 09371 501-379, Frau Farrenkopf,  
  erforderlich.

Elektrogeräte (z. B. Radiogerät, Fernseher) und Gegenstände, die nicht überwiegend aus Holz 
 bestehen (z. B. Spiegelschränkchen und ähnliches) sind kein Sperrmüllaltholz und werden auf Abruf  

  bei der Sperrmüllabfuhr oder bei der Elektronikschrott- oder Altschrottabfuhr mitgenommen.

Abfälle, die nur wegen ihrer Menge nicht in die Mülltonne passen (z. B. Holzwolle), sind nicht sperrig 
 und werden nicht mitgenommen!

 Stellen Sie das Altholz am Vorabend des Abfuhrtages, spätestens aber bis um 7.00 Uhr am   
Abfuhrtag bereit (bis um 6.00 Uhr in Obernburg, Miltenberg, Klingenberg, Amorbach).    

  Vermeiden Sie es jedoch, Ihr Altholz bereits Tage vor der Abfuhr bereitzustellen. Dies verführt 
   zur Altholzfl edderei mit all ihren unangenehmen Folgen.   
   Sollten Sie beobachten, dass jemand Fremdes an ihrem Grundstück Altholz abstellt, 
   so bringen Sie dies unverzüglich zur Anzeige.

 Hausgemeinschaften und Nachbarn sollten sich zwecks gemeinsamer Abholung absprechen.

     Stellen Sie bei der Anmeldung verschiedener Fraktionen diese immer getrennt zur Abholung bereit.  

Neben der Abholung auf Abruf haben alle Landkreisbürgerinnen und -bürger die Möglichkeit, Altholz an einem 
unserer Wertstoffhöfe anzuliefern. Dabei sind bei Vorlage der Objektnummer Anlieferungen bis 200 kg täglich ge-
bührenfrei. Für Mengen über 200 kg ist der aktuelle Tonnenpreis  zu entrichten, der den Wertstoffhof-Richtlinien 
zu entnehmen ist.

Gustl Fischer, Tel. 09371 501-380 
Dr. Martina Vieth, Tel. 09371 501-384
Silvia Akrap, Tel. 09371 501-385
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:
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Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

*  *  *

MERKBLATT

zur Altholz-Entsorgung

Kommunale Abfallwirtschaft
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Im Landkreis Miltenberg wird in allen Gemeinden Altholz aus dem Sperrmüllbereich auf Abruf abgeholt. Glei-
ches gilt für die Abholung von Sperrmüll, Elektronikschrott und Altschrott.

Die Anforderung kann entweder über Internet, telefonisch oder per Postkarte erfolgen:

Internet: Die Online-Bestellung ist rund um die Uhr möglich. Die Bestellseite finden Sie unter folgendem Link: 
www.landkreis-miltenberg.de unter der Rubrik „Natur & Umwelt, Abfallwirtschaft“

Der Besteller erhält sofort mehrere Abfuhrtermine zur Auswahl und nach Abschluss der Bestellung eine Be-
stätigung des ausgewählten Termins per E-Mail. Einige Tage vor dem Abholtermin erfolgt eine Erinnerung per 
E-Mail.

Telefon: Die kostenfreie Telefonnummer lautet: 
0800 0412412 (werktags von 8.00 bis 16.30 Uhr). 

Der Anrufer erhält sofort seinen Abfuhrtermin genannt.

Postkarte: Auf den Rathäusern und im Landratsamt sind Anforderungskarten erhältlich, die direkt an die 
Firma Remondis zu schicken sind oder auf den Rathäusern abgegeben werden können. Die Mitteilung über 
den Abholtermin erhält der Abfallerzeuger rechtzeitig telefonisch bzw. schriftlich. 

Jeder Grundstückseigentümer und jeder Haushalt kann die Abholung von Altholz aus dem Sperrmüllbereich be-
stellen. Zu beachten ist, dass bei der Bestellung von Sperrmüll, Altholz, Altschrott und Elektrogroßgeräten jeder 
Bestellvorgang je Fraktion als eine Bestellung zählt. Insgesamt sind ja nach Restmüllvolumen mindestens vier 
Bestellungen pro Jahr gebührenfrei. Jede weitere Bestellung kostet 20.00 €.

Für die Anforderung der Abholung muss die Objektnummer des aktuellen Gebührenbescheides angegeben 
werden. Vermieter, Hauseigentümer, Hausverwaltungen und sonstige Empfänger der Abfallgebührenbescheide 
sind nach der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Miltenberg verpfl ichtet, diese den in ihren Gebäuden 
wohnenden Haushalten mitzuteilen.

Beachten Sie bitte folgende Punkte, um eine reibungslose Altholzabfuhr aus dem Sperrmüllbeich zu 
gewährleisten:

Altholz aus dem Sperrmüllbereich sind Gegenstände aus dem Hausrat, die wegen ihrer Größe
 nicht in die Mülltonne passen und überwiegend aus Holz bestehen (z. B. Schränke, Stühle, Tische).
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aus den Pfarreien
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: •  Di.  9  – 11 Uhr  •  Fr. 15  – 17 Uhr
Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ......................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de
 Pater Mani Panthalany ...................21 44
 Pfr. Dr. Hermann Steinert ...............23 30   Mail: hermann.steinert@bistum-wuerzburg.de
 Kaplan George Stephen .................23 30 Mail: george.rayappan@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Maria Krines .................23 30 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Jörg Buchhold .......... 66 01 95 Mail: joerg.buchhold@bistum-wuerzburg.de
 (in der Regel mittwochs erreichbar)

 Michael Bailer ....................... 6  50  09  96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Kirchenmusiker und Dekanatskantor  Sprechzeit: Di. –  Fr. 10  –12 Uhr sowie nach Vereinbarung

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

m  Elektroinstallation
 in Neu-/Altbauten und Gewerbebetrieben

m  Reparatur-Service
 für Stark- und Schwachstromanlagen
 sowie gewerbliche Maschinen

Erfstraße 34
63927 Bürgstadt
Tel. 0  93 71/ 76  75
Mobil: 0171/ 5 24 66 58

ELEKTRO 
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Das Gelbe vom Ei.

Tiguan Trend & Fun BMT 1.4 TSI, 90 kW (122 PS), 6- Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 8,3/außerorts 5,5/kombiniert 6,5/

CO
2
-Emissionen, g/km: kombiniert 152.

Braucht sich nicht zu verstecken – der Tiguan mit: Klimaautomatik, Einpark-

hilfe, Navigationssystem, Sitzheizung, Leichtmetallfelgen u. v. m.

Unser Angebot für Sie:
Sie sparen

4.340,– €.�

1 Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 

für ein vergleichbar ausgestattetes Modell. Nur solange der Vorrat 

reicht. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Hauspreis:  24.490,– €
inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten

*Volkswagen Agentur

Autohaus Wolfert GmbH
������������������������������������������
�������������������

Autohaus Link GmbH
�������������, �����������������
�������������������

www.wolfert-gruppe.de
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Pfarramt Eichenbühl Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 st-caecilia.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Montag, Donnerstag, Freitag   ....................von  8 – 11 Uhr

Pfarramt Neunkirchen Frankenstraße 30, 63930 Neunkirchen
 Tel. 09378 -387, Fax 09378 -1536
 pfarrei.neunkirchen@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Mittwoch und Freitag  ...................................von  8 – 12 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl), artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de
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Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen
Veranstaltungskalender

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die unsere liebe Verstorbene

Betty Ott
geb. Gehrig

* 24. 04. 1931    † 16. 03. 2015

auf ihrem letzten Weg begleitet und uns auf liebevolle 
Weise durch Wort und Schrift, Blumen- und Geldspenden 
ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme bekundet haben.

Riedern, März 2015 Alexander, Ulrike und Gerhard
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Gründonnerstag, 02.04. 19.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
  und Beichte
  mit dem Evang. Posaunenchor
Karfreitag, 03.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
Samstag, 04.04. 21.00 Uhr Osternacht; Gottesdienst
  mit Hl. Abendmahl 
  anschl. Osteressen im Gemeindehaus
Ostersonntag, 05.04. 10.00 Uhr Familiengottesdienst
  mit Hl. Abendmahl (Traubensaft)
Ostermontag, 06.04. 10.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 07.04. 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet
Sonntag, 12.04. 10.00 Uhr Gottesdienst anschl. Kirchen-Café
  im Gemeindehaus
Dienstag, 14.04. 18.00 Uhr »anstoß«-Redaktionssitzung 

Regelmäßige Veranstaltungen 
Montags, wöchentlich   16.00 Uhr Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus   
Dienstags, wöchentlich    10.00 Uhr Krabbelgruppe  „Kinderreich“, Frau Fahrenbach, Tel. 9539511
Dienstags, 14-tägig    19.00 Uhr   Ensemble  „Flauto Dolce“, Frau Plötz, Tel. 67268 
Dienstags, 14-tägig   20.00 Uhr  Ökum. Schola-Probe, Frau Faust, Tel. 66539
Donnerstags, wöchentl.  19.00 Uhr Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich   18.00 Uhr Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Veranstaltungskalender

 

Bürgstadt
Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
16. April (Donnerstag) Ausflug nach Dörlesberg – Steinbach
 13.00 Uhr   Abfahrt nach Dörlesberg
   – Osterandacht in der Kirche  „St. Dorothea“
   – Wanderung /Fahrt nach Steinbach
                     – Einkehr im Gasthaus  „Zur Rose“
 Alle sind herzlich eingeladen.
 Bitte Anmeldung bei Hubert Neuberger, Tel. 8162.

Voranzeige:  21. Mai 2015  Maiandacht in der Kirche  „St. Markus“
 in Unterwittbach

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit“
08.04. 19.00 Uhr   Stammtisch in der Churfrankenvinothek 

Schützenverein Bürgstadt
04.04. (Karsamstag) von 14 –19 Uhr Ostereierschießen für Jung und Alt
10.04. LG 1  :  Gauliga 2  Amorbach 3  :  Bürgstadt 1
17.04. LP 1  :  Gauliga Bürgstadt 1  :  ohne Gegner

FF Bürgstadt
13.04. 19.00 Uhr Übung LZG Süd Bürgstadt
14.04. 18.30 Uhr Übungsstrecke ICO

Seniorenkreis Bürgstadt
09.04. 15.00 Uhr Treffen in der Churfrankenvinothek

Vereinigter Sängerbund Liederkranz
11.04. 19.30 Uhr Chorkonzert im Bürgerzentrum 

Bulldogfreunde
11.04. 11.00 – 13.00 Uhr Flursäuberungsaktion,
 Treffpunkt am Bauhof Bürgstadt��������������������������������������������������������������������
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Die Welt des Transports

FRANKEN-GARAGE
Bürgstadt   = 0 93 71 - 9 48 72 48

www.Franken-Garage.de

63928 Eichenbühl, Etterweg 1, Telefon 0 93 71/60 86
E-Mail: Berres-Hirsch@t-online.de

Plaketten fällig?
Wird erledigt!
Was sein muss, muss sein.
Ohne die gesetzlich vorgeschriebene
Hauptuntersuchung gibt's  keine
neue Plakette. Gehen Sie den
bequemeren Weg.
Kommen Sie zu uns zur DEKRA-Abnahme.
Noch Fragen? Anrufen und anmelden.

Jeden Donnerstag ist Plakettentag!

Danke!
Für die vielen Glückwünsche

Geschenke und Anrufe anlässlich
unserer

goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei

allen Gratulanten recht herzlich 
bedanken.

Josef & Anni Schell
Neunkirchen,

im Februar 2015

Veranstaltungskalender

 

... Bürgstadt

TV Bürgstadt
14.04. Beginn Sommercamp Frauen

ASV Bürgstadt
16.04. 17.00 Uhr  Jugendtreffen am Vereinsheim

BRK – OG Bürgstadt
15.04. 17.00 Uhr – 20.00 Uhr  Blutspende im Bürgerzentrum

FC Bürgstadt
11.04. 13:15 D-Junioren Kreiskl. FC Bürgstadt JFG Untermain Sulzbach
12.04. 13:00 A-Klasse FC Bürgstadt II SG Kleinheubach
12.04. 15:00 Kreisklasse FC Bürgstadt SV Erlenbach/Main II
17.04 17:30 E-Junioren Gruppe SV Faulbach FC Bürgstadt o.W.

TV Bürgstadt – Tischtennisabteilung
Di 07.04.2015 20:00 Uhr DJK Rück-Schippach 2 Damen 2
Fr 10.04.2015 19:30 Uhr Herren 4 TV Weilbach 3
Fr 10.04.2015 20:00 Uhr Damen 2 SC Freudenberg 2
Sa 11.04.2015 19:30 Uhr Herren 3 DJK Erlenbach 1
Mo 13.04.2015 18:15 Uhr Jungen 2 TV Faulbach 1
Mo 13.04.2015 18:15 Uhr Jungen 3 TV Weilbach 2
Di 14.04.2015 20:00 Uhr DJK Kleinwallstadt 1 Damen 2
Fr 17.04.2015 20:00 Uhr SC Freudenberg 2 Herren 4

TV Bürgstadt – Handballabteilung
11.04. 19:00   Damen 1 : HSG Weiterst./Braunsh./Worf.  Miltenbg.

  19:30 17:45 HSG Erbach/Dorf-Er. : Männer 1 Halle Mittelpunktschule Erbach

12.04. 16:00 14:15 HSG Rodenstein 3 : Damen 2 Sporthalle Reichelsheim

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr und nachmittags von 15.30 Uhr – 17.00 Uhr
im Jugendraum der Mittelmühle.
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Veranstaltungskalender

 

Neunkirchen
Jugendfeuerwehr Umpfenbach/Richelbach
11.04. Landkreisweite Aktion  „Saubere Flur“

FF Neunkirchen
08.04. 19.30 Uhr  Übung 

FF Umpfenbach
11.04. 9.00 Uhr Technischer Dienst 

FF Neunkirchen/Richelbach/Umpfenbach
07. – 10.04.  Leistungsabzeichen 

Pfarrgemeinde Neunkirchen
12.04. Erstkommunion

Reservistenkameradschaft Umpfenbach
17. – 19.04.  Vereinsausflug nach Amsterdam 

Eichenbühl
SV Riedern
08.04. Wanderung in zwei Gruppen auf dem Dornberger Höhenweg,
 vorbei am ehemaligen Flugplatzareal.
 Abfahrt in Riedern um 14.30 Uhr.
 Abschluss im Gasthaus Rose, Riedern
 Wanderführer: Heinz Weber 

FF Eichenbühl
04.04. 17.00 Uhr Übung
07. – 09.04. 18.00 Uhr Übungen für Leistungsprüfung „Wasser“
10.04. 18.30 Uhr Abnahme Leistungsprüfung „Wasser“
11.04. Flursäuberungsaktion 
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Eichenbühl, direkt neben der Kirche, = 0 93 71/ 9 48 88 48, www.ackermann-partyservice.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.  8  –  13 + 15 – 18 Uhr
Freitags durchgehend geöffnet 
Sa.  8   –  12  Uhr
Dienstagnachmittag geschlossen

»Zur Sonne« in Eichenbühl
Metzgerei • Partyservice • Café

 Wir haben die Eis-Saison eröffnet!
 Deshalb haben sich unsere Öffnungszeiten im Café geändert.

 Dienstag,  Mittwoch, Donnerstag:
  Frühstückszeit  von     9.00 - 12.00 Uhr
  Eiszeit  von  14.00 - 18.30 Uhr

 Freitag: Eiszeit  von  14.00 - 18.30 Uhr

 Außerhalb der Öffnungszeiten nehmen wir gerne auch für
 kleinere Gruppen oder Familienfeiern Reservierungen entgegen.

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

 

Veranstaltungskalender

Allgemein

Selbsthilfegruppe Trauernde Eltern
15.04. 19.30 Uhr  Treffen im Pfarrhaus Bürgstadt,
 Kontaktperson: Gudrun Weimer, Tel. 3752
BRK
15.04. 8.30 Uhr – 15.30 Uhr  „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“
 Römerstraße 93, Obernburg

Die Johanniter
25.04. 9.00 Uhr – 16.45 Uhr  „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“
 Arnouviller Ring 3, Miltenberg, Tel. 09371/9526-25

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. 
Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371/501152, montags – mittwochs 
von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 
8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben. 

AWO – Seniorenkino
21.04. 14.30 Uhr  „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“
   Eintritt:  6,50 € (für Senioren über 60, Schüler sowie größere  
   Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern, ermäßigt: 5,50 €)
   Weitere Infos unter 09372/9480912.

Burgschauspielverein Freudenberg – Burgfestspiele 2015
26./27.06., 03./04./05.07.; 10./11.07., jeweils um 20.30 Uhr mit dem Stück 
„Burgunderblut“ von Boris Wagner. – Eine Geschichte vom Schicksal der Burgun-
den mit großer Lust an katastrophalen Verstrickungen der Figuren, mit Tempo 
und mit einer guten Portion Humor. Die besten Voraussetzungen für ein mitrei-
ßendes Theaterspektakel auf der Freudenburg.
Karten (13-23 €) im Kultur- und Touristikbüro Freudenberg, Tel. 09375/920099, 
www.burgschauspielverein-freudenberg.de
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Frau Reinhart,
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38-17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  3.995 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 8 /2015 bis 
Donnerstag, den 2. April, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)

IM
P

R
E

S
S

U
M

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)
03./04.04. Dr. Athanasios Papadopoulos, Debonstr. 4, Amorbach, Tel. 09373/1304
05./06.04. Dr. Lothar Neubauer, Hauptstraße 66, Stadtprozelten, Tel. 09392/7015
11./12.04. Dr. Bernd Neuber, Hauptstraße 59-61, Miltenberg, Tel. 09371/9493087

31.03. Hof-Apotheke Hauptstraße 36, Kleinheubach  Tel. 09371/4333
01.04. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
02.04. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
03.04. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
04.04. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
05.04. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
06.04. Cäcilien-Apotheke Alte Steige 3a, Eichenbühl Tel. 09371/68054
07.04. Abtei-Apotheke Debonstraße 3d, Amorbach Tel. 09373/97370
08.04. Alte Stadt-Apotheke  Hauptstraße 116, Miltenberg Tel. 09371/97460
09.04. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
10.04. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
11.04. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
12.04. Hof-Apotheke Hauptstraße 36, Kleinheubach  Tel. 09371/4333
13.04. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
14.04. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616

Auflösung: Seite 23
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1Bei Kauf oder Finanzierung eines SEAT Leon wird 
eine Willkommensprämie von 2.000 € gewährt. 
Nur bei teilnehmenden SEAT Partnern. Gültig für 
Privatkundenverträge. 2Nur für eine Motorisierung 
und dabei für bestimmte Ausstattungsvarianten 
des SEAT Leon verfügbar. 3Optional ab Ausstat-
tungslinie Style. 4Optional ab Ausstattungslinie 
Reference.  (Abbildung zeigt Sonderausstattung)

Etterweg 1 · 63928 Eichenbühl · Tel. 0 93 71 - 60 86

AUTOHAUS
GmbH

Service

Wussten Sie eigentlich, dass eine Fahrt nach Berlin, München oder Stuttgart
ganz schnell 40 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg kosten kann?
Nämlich dann, wenn Sie ohne Feinstaub-Plakette in die Innenstadt fahren.

Etterweg 1 · 63928 Eichenbühl · Tel. 0 93 71 - 60 86

AUTOHAUS
GmbH

Service

Wussten Sie eigentlich, dass eine Fahrt nach Berlin, München oder Stuttgart
ganz schnell 40 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg kosten kann?
Nämlich dann, wenn Sie ohne Feinstaub-Plakette in die Innenstadt fahren.

SEAT Leon Kraftstoffverbrauch: kom-
biniert 6,6 – 3,3 l /100 km; CNG (Erdgas): 
kombiniert 3,5 kg /100 km (5,3 m3/100 km); 
CO

2
-Emissionen: kombiniert 154 – 87 g /km. 

Effizienzklassen: D–A+.


